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Begründung 

Der Besitzer des Grundstückes Fl.Nr. 4-57/1 hct bei der Gemeinde 
Schwindegg die Änderung des Bebauungsplenes beantragt, um das be¬ 
stehende Wohnhaus zu erweitern. 

Art der Änderung 

Berichtigung der westlichen Grundstücksgrenze 
auf den neuen tatsächlichen Stand 

Änderung der Baugrenzen auf Parzelle 68 

Garagenbebauung auf Parzelle 68 

Die Festsetzungen durch Text und Planzeichen werden wie folgt geändert bzw. ergänzt 

2.1 Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO 

4.2 Fläche für Garage auf Parzellen 68. 
Pultdach. 

27.2 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Änderung 

B Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise 

2 ehemalige Grundstücksgrenze 

*** 
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8.1 abzubrechendes Gebäude 



Die Eigentümer der benachbarten und betroffenen Grundstücke 
stimmen dieser Bebauungsplanänderung nach §13 BauGB zu 

angrenzende Grundstücke: 

Flurstück Nr. 457/2 

Flurstück Nr. 357 

Flurstück Nr. 4-61/4 

Flurstück Nr. 456 

Gemeinde Schwindegg 

Staatsstraße 2084 

Haberstetter Georg 

Haberstetter Martha 

Kreissparkasse Mühldorf 

betroffenes Grundstück: 

Flurstück Nr. 457/1 Rohr Horst 

Für das Deckblatt gelten die Festsetzungen durch Text und 
Planzeichen, sowie die nachrichtlichen Übernahmen. 
Kennzeichnungen und Hinweise des rechtsverbindlichen 

Bebauungsplanes i.d.F. vom ....02.02.1993. geändert am ..20.07,1993... 

genehmigt am..20.07.1993.... rechtsverbindlich seit..21.04.1994. 
soweit diese nicht geändert oder ergänzt wurden. 

Stierberg, den 22.07.1997 

Entwurfsverfasser 

Andreas Maier. Architekt 

Stierberg 7. 84419 Ober taufkirchen 

Tel.: 08082/1612 - Fax : 08082/5523 

Verfahrensvermerke 

1. Von den betroffenen GrunstückseIgentümern sind keine Einwendungen ein¬ 
gegangen. ^ ^ 

Schw l ndegg, den. . . . A ?• 
Gerne Inde Schwlndeg0 f 

Huber 1. Bürgermeister 

2. Ber- Beeehluß-wurde' amn-: .---e-r-teübl-t-eh -bekannTgefnaBh^-. 
Der Änderungsplan wird seit diesem Tagzu__deri_ob44^hen^DTensTs tunden im 

Rathaus^__Z-iJQro&f--HTa—T"T77. zu Jedermanns Einsicht berel tgehal ten. 
fen^fäha-l-t - wird -ay-f- -Vef-i-angen-Auekun f t gegeben. 

Die Änderung betrifft Flurstück Nr. "157/1 

Der Gemeinderat der Gemeinde Schwindegg hat mit Beschluß^ 

vom. . 1.®'. ???'. .®??.dle vereinfachte Änderung als Satze beschlossen 

Schwindegg, den 
Gemeinde Schwinde 

Huber 1. Bürgerme 

3. Die ortsübliche Bekanntmachung über den Abschluß des Verfahrens erfolgte 

am.2.6*.S?P-. 1997 . ., dabei wurde auf die Rechtsfolgen der §§ 44 und 21t 
BauGB, sowie auf die Möglichkeit der Einsichtnahme der Bebauungsplan¬ 
änderung auch ln der Folgezeit hingewiesen. X 
Mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses trlt/dle Änderung am 

.2.6. Sßp. 1997 . in Kraft. 

<i3^s Schwindegg. den . 
Gemeinde Schwinde 

Huber 1 . Bürgerme 
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